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180 TIERSEUCHENRECHTLICHE ALLGEMEINVERFÜGUNG ZUM SCHUTZ GEGEN DIE GEFLÜGEL-
PEST NR. 1/2022 VOM 12. DEZEMBER 2022 

 
In einem Geflügelbestand im Ortsteil Wunderthausen der Stadt Bad Berleburg im Kreis Siegen-Wittgenstein 
ist am 07. Dezember 2022 der Ausbruch des hochpathogenen aviären Influenzavirus (Geflügelpest) amtlich 
festgestellt worden. 
 
Deshalb wird auf Grundlage der Artikel 60 bis 71 der Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. Artikel 11 bis 67 der 
Verordnung (EU) 2020/687 i. V. m. § 18 bis 33 der Geflügelpest-Verordnung Folgendes angeordnet bzw. 
bekanntgegeben: 
 
I. Um den Ausbruchsbetrieb im Ortsteil Wunderthausen der Stadt Bad Berleburg wird eine Schutzzone 

(früher „Sperrbezirk“) mit einem Radius von drei Kilometern festgelegt. Teile dieser Schutzzone befin-
den sich im Hochsauerlandkreis. Die Grenzen dieser Schutzzone werden für den Hochsauerlandkreis 
wie folgt festgelegt und sind in dem folgenden Kartenausschnitt als rote Linie dargestellt: 

 

 
Die o.a. interaktive Karte der Schutzzone kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises unter 
www.hochsauerlandkreis.de eingesehen werden. 

 
II. Außerdem wird um den Ausbruchsbetrieb im Ortsteil Wunderthausen der Stadt Bad Berleburg eine 

Überwachungszone (früher „Beobachtungsgebiet“) mit einem Radius von zehn Kilometern festgelegt. 
Teile dieser Überwachungszone befinden sich im Hochsauerlandkreis. Die Grenzen dieser Überwa-
chungszone werden für den Hochsauerlandkreis wie folgt festgelegt und sind in dem folgenden Karten-
ausschnitt als äußere blaue Linie dargestellt: 
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Die o.a. interaktive Karte der Überwachungszone kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
unter www.hochsauerlandkreis.de eingesehen werden. 

 
III. Gleichzeitig werden folgende Seuchenbekämpfungsmaßnahmen angeordnet: 
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1. Anzeigepflicht: Tierhaltende Betriebe haben dem Veterinäramt unverzüglich die Anzahl 
der gehaltenen Vögel unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres Standorts und der ver-
endeten gehaltenen Vögel, sowie jede Änderung anzuzeigen. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 5 und § 27 Abs. 3 Geflügelpest-Verordnung)  

x x 

2. Beförderungsverbot: Auf öffentlichen oder privaten Straßen oder Wegen, ausgenommen 
auf betrieblichen Wegen, dürfen gehaltene Vögel, Eier oder Tierkörper gehaltener Vögel 
nicht befördert werden. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 5 Geflügelpest-Verordnung) 

x  

3. Beförderungsverbot: Die Beförderung von frischem Fleisch von Geflügel aus einer 
Schlachtstätte, einem Zerlegebetrieb oder einem Kühlhaus ist verboten. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 3 Geflügelpest-Verordnung)  

x  

4.1 Verbringungsverbot: Folgende Tiere und Erzeugnisse dürfen nicht in oder aus einem 
Bestand verbracht werden: 

  

a) Geflügel zur Erzeugung von Fleisch, Konsumeiern oder sonstigen Erzeugnissen x x 

b) in Gefangenschaft gehaltene Vögel, die nicht unter Ziffer 4.1 a) fallen, einschließlich 
Vögel, die für Tierschauen, Wettflüge, Ausstellungen, Turnierkämpfe, zur Zucht o-
der zum Verkauf gehalten werden 

x x 

c) Fleisch von Geflügel und Federwild, x x 

d) Eier x x 

e) sonstige Erzeugnisse und tierische Nebenprodukte, die von Geflügel und Federwild 
stammen, 

x x 

Ausgenommen hiervon sind  

- Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die als sichere Waren gelten. Als sicher gelten 
die Waren nach Anhang VII der VO (EU) 2020/687, das sind insbesondere Fleisch 

x x 
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und Milch, die in bestimmter Weise behandelt wurden. Einzelheiten können beim 
Veterinäramt erfragt werden. 

- Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die der einer Behandlung nach Anhang VII der 
VO (EU) 2020/687 unterzogen wurden, das sind bestimmte Wärmebehandlungs-
verfahren. 

- Erzeugnisse oder sonstige seuchenrelevante Materialien, die vor Beginn der Seu-
che, d. h. vor dem 02.12.2022 gewonnen oder erzeugt wurden. 

- Erzeugnisse, die in der Schutzzone hergestellt wurden und von Vögeln gewonnen 
wurden, die außerhalb der Schutzzone gehalten wurden. 

- Folgeprodukte dieser aufgezählten Erzeugnisse. 

Auskünfte zu den vorgenannten gesetzlichen Ausnahmen erteilt das Veterinäramt des 
Hochsauerlandkreises. Für Verbringungen, die nicht kraft Gesetzes von den Verboten 
unter Nr. 4 ausgenommen sind, kann im Einzelfall auf Antrag eine behördliche Ausnah-
megenehmigung in Betracht kommen, die vorher beim Veterinäramt des Hochsauer-
landkreises einzuholen wäre. 

(Art. 27 Abs. 1 bis Abs. 4 und Art. 42 VO (EU) 2020/687 i. V. m. Art. 71 VO (EU) 2016/429 
i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 1 und § 27 Abs. 4 Nr. 1 Geflügelpest-Verordnung) 

4.2 Verbringungsverbot: Futtermittel dürfen nicht aus einem Bestand verbracht werden x  

5. Aufstallungspflicht: Tierhaltende Betriebe haben alle gehaltenen Vögel (Aves) von frei-
lebenden Vögeln abzusondern. Gehaltene Vögel sind mit Ausnahme von Tauben in ge-
schlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung zu halten, die aus einer über-
stehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer 
gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss. 
(Art. 25 Abs. 1 a) und Art. 40 VO (EU) 2020/687 i. V. m. Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. 
m. § 21 Abs. 2 und § 13 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung) 

x  

6. Eigenüberwachung: Tierhaltende Betriebe haben eine zusätzliche Überwachung im Be-
trieb durchzuführen, indem die gehaltenen Vögel einmal am Tag auf Veränderungen zu 
prüfen sind (gesteigerte Todesrate, verringerte Beweglichkeit der Tiere, signifikanter An-
stieg oder Rückgang der Produktionsdaten). Jede erkennbare Änderung ist dem Veteri-
näramt unverzüglich telefonisch mitzuteilen (Tel.: 0291 / 94-1143). 
(Art. 25 Abs. 1 b) und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

x x 

7. Schadnagerbekämpfung: Tierhaltende Betriebe haben Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Insekten und Nagetieren sowie anderer Seuchenvektoren im Betrieb und um den 
Betrieb herum ordnungsgemäß anzuwenden und hierüber Aufzeichnungen zu führen. 
(Art. 25 Abs. 1 c) und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

x x 

8. Hygienemaßnahmen: Tierhaltende Betriebe haben an allen Zufahrts- und Abfahrtswe-
gen täglich Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen. Hierzu sind die auf der Webseite 
des DVG unter https://www.desinfektion-dvg.de gelisteten Desinfektionsmittel für Stal-
lungen zu verwenden. 
(Art. 25 Abs. 1 d) und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

x x 

9. Hygienemaßnahmen: Tierhaltende Betriebe haben zum Schutz vor biologischen Gefah-
ren sicherzustellen, dass jegliche Personen, die mit den gehaltenen Vögeln im Betrieb 
in Berührung kommen oder den Betrieb betreten oder verlassen, Hygienemaßnahmen 
beachten, insbesondere gelten folgende Maßnahmen: 

  

- Die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels 
sind gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren zu sichern. 

x  

- Die Ställe und sonstigen Standorte dürfen von betriebsfremden Personen nur mit 
betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden. 
Diese ist nach dem Verlassen abzulegen und bei Mehrwegschutzkleidung regelmä-
ßig bei mind. 60 °C zu waschen, Einwegschutzkleidung ist nach Gebrauch un-
schädlich in einer vor unbefugtem Zugriff geschützten Restmülltonne zu entsorgen. 

x x 

- Schutzkleidung von Betriebsangehörigen ist ebenfalls nach Gebrauch unverzüglich 
zu reinigen und zu desinfizieren bzw. Einwegschutzkleidung ist nach Gebrauch un-
verzüglich unschädlich zu beseitigen. 

x x 

https://www.desinfektion-dvg.de/index.php?id=1789
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- Nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel sind die dazu eingesetzten 
Gerätschaften und der Verladeplatz zu reinigen und zu desinfizieren und nach jeder 
Ausstallung sind die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen 
Einrichtungen und Gegenstände zu reinigen und zu desinfizieren. 

x x 

- Betriebseigene Fahrzeuge sind abweichend von § 17 Abs. 1 der Viehverkehrsver-
ordnung unmittelbar nach Abschluss eines Geflügeltransports auf einem befestig-
ten Platz zu reinigen und zu desinfizieren. 

x x 

- Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung ein-
gesetzt und in mehreren Ställen oder von mehreren Betrieben gemeinsam benutzt 
werden, sind jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall bzw. bei Benutzung 
in mehreren Betrieben im abgebenden Betrieb vor der Abgabe zu reinigen und zu 
desinfizieren. 

x x 

- Der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung ver-
endeten Geflügels sind nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, 
zu reinigen und zu desinfizieren. 

x x 

- Eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung 
zum Wechseln und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe ist vor-
zuhalten. 

x x 

- Vor dem Betreten und nach dem Verlassen der Stallungen sind die Hände (mit 
Seife) zu reinigen und anschließend zu desinfizieren (Handdesinfektionsmittel), 

- Es ist eine strikte Trennung von Straßen- und Stallkleidung einzuhalten. 

- Schuhe sind bei Betreten und Verlassen der Stallung zu reinigen und zu desinfizie-
ren. 

 (Art. 25 Abs. 1 e) und Art. 40 VO (EU) 2020/687 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 2 und § 27 
Abs. 4 Nr. 2 und § 6 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung) 

x x 

10. Aufzeichnungspflicht: Tierhaltende Betriebe haben eine vollständige Aufzeichnung über 
alle Personen zu führen, die den Betrieb besuchen, und dem Veterinäramt auf Anfrage 
zur Verfügung zu stellen. Das gilt nicht für Besucher, die bei einem geschlossenen Sys-
tem keinen Zugang zur Tierhaltung hatten. 
(Art. 25 Abs. 1 f) und Abs. 2 und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

x x 

11. Tierkörperbeseitigung: Tierhaltende Betriebe haben ganze Tierkörper und Teile von to-
ten oder getöteten gehaltenen Vögeln als Material der Kategorie 2 nach den Vorgaben 
der VO (EU) 1069/2009 bei folgendem beauftragten Entsorgungsunternehmen ord-
nungsgemäß zu beseitigen: 
 
Rendac Icker GmbH & Co. KG, Neuer Weg 4, 59505 Bad Sassendorf 
Tel. 0800 77 93 333 (Abholung) 
 
(Art. 25 Abs. 1 g) und Abs. 2 und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

x x 

12. Freilassen von Vögeln: Niemand darf gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogel-
bestands freilassen. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 4 und § 27 Abs. 4 Nr. 3 Geflügelpest-
Verordnung) 

x x 

13. Veranstaltungen: Die Durchführung von Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten oder 
Veranstaltungen ähnlicher Art ist verboten. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 6 und § 27 Abs. 4 Nr. 4 Geflügelpest-
Verordnung) 

x x 

14. Transport: Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, frisches 
Fleisch von Geflügel, tierische Nebenprodukte von Geflügel, Futtermittel und sonstige 
Materialien, die Träger des hochpathogenen aviären Influenzavirus sein können, beför-
dert worden sind, sowie Fahrzeuge, mit denen ein Bestand mit gehaltenen Vögeln be-
fahren worden ist, sind unverzüglich nach jeder Beförderung nach näherer Anweisung 
der zuständigen Behörde zu reinigen und zu desinfizieren. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 7 und § 27 Abs. 4 Nr. 5 Geflügelpest-
Verordnung) 

x x 
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IV. Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Ziffer. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird die sofortige Voll-
ziehung der unter I., II.  und III. aufgeführten Anordnungen in besonderem öffentlichen Interesse ange-
ordnet. 

 
V. Diese Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung tritt am 13. Dezember 2022 und damit einen Tag nach 

der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Begründung zu den Anordnungen I. bis III.: 
 
Die Geflügelpest ist eine hoch infektiöse und von hoher Mortalität gekennzeichnete Viruserkrankung von Ge-
flügel und anderen Vögeln, die schnell epidemische Ausmaße annehmen und die Gesundheit von Tieren 
ernsthaft gefährden sowie die Produktivität der Geflügelwirtschaft stark beeinträchtigen kann.  
 
Die Kreisordnungsbehörde ist nach § 1 der Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Tiergesund-
heit, Tierseuchenbekämpfung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte sowie zur Übertragung von Ermäch-
tigungen zum Erlass von Tierseuchenverordnungen für den Erlass von Tierseuchenverfügungen zum Schutz 
von den von dem hochpathogenen aviären Influenzavirus (Geflügelpest) ausgehenden Gefahren zuständig. 
 
Die Bekämpfung der Geflügelpest ist im EU-Recht in der VO (EU) 2016/429 und VO (EU) 2020/687 geregelt. 
Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine bekämpfungspflichtige Seuche der Kategorie A nach Art. 5 Abs. 
1 iv) i. V. m. Art. 9 Abs. 1 a) VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 1 Nr. 1 und Art. 2 i. V. m. dem Anhang der VO (EU) 
2018/1882. Somit gelten die vorgegebenen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen.  
 
Art. 71 der VO (EU) 2016/429 eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, zusätzlich zu den Seuchenbe-
kämpfungsmaßnahmen nach europäischem Recht nationale Maßnahmen festzulegen, sofern die nationalen 
Maßnahmen diesem - dem europäischem Recht - genügen und zur Bekämpfung der Ausbreitung der Seuche 
erforderlich und verhältnismäßig ist. Die nationale Geflügelpest-Verordnung gilt somit in allen Teilen weiter, 
sofern sie nicht geringere Anforderungen als das europäische Recht stellt oder diesem widerspricht und die 
Maßnahmen erforderlich und verhältnismäßig sind.  
 
Der aktuelle Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza (Geflügelpest) im Ortsteil Wunderthausen der 
Stadt Bad Berleburg im Kreis Siegen-Wittgenstein ist am 07. Dezember 2022 amtlich festgestellt worden. 
 
Ist die Geflügelpest in einem Betrieb amtlich festgestellt, so legt die zuständige Behörde eine Sperrzone fest, 
bestehend aus einer Schutzzone von mindestens 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb und einer Überwa-
chungszone von mindestens 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb. Diese Zonen sind auch festzulegen, 
wenn der Ausbruch in einem benachbarten Landkreis liegt und der Radius sich bis in das Gebiet des eigenen 
Landkreises erstreckt. Im Grenzbereich ist die Zone dann fortzuführen.  
 
Die kleinere Schutzzone ist ein Teilgebiet der größeren Überwachungszone und entspricht dem früheren 
Sperrbezirk nach nationalem Recht. Die Schutzzone enthält teilweise weitergehende Maßnahmen als die 
Überwachungszone. Nach Aufhebung der Schutzzone gelten die Maßnahmen der Überwachungszone weiter. 
Das ergibt sich aus Art. 60 b) VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 21 Abs. 1 a) i. V. m. Anhang V und Anhang X der 
VO (EU) 2020/687. 
 
Die Überwachungszone entspricht dem früheren Beobachtungsgebiet nach nationalem Recht und kann frü-
hestens nach 30 Tagen aufgehoben werden. Das ergibt sich aus Art. 60 b) VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 39 
Abs. 1 i. V. m. Anhang V und Anhang XI der VO (EU) 2020/687. Beide Zonen bleiben bestehen, bis die jewei-
lige Festsetzung wieder aufgehoben wird. 
 
Bei der Festlegung der Schutzzone als auch der Überwachungszone wurden gemäß Art. 64 Abs. 1 VO (EU) 
2016/429 insbesondere die geografische Lage, die Ergebnisse durchgeführter epidemiologischer Untersu-
chungen und Ergebnisse von Labortests berücksichtigt. 
 
Zusätzlich wurden Strukturen des Handels und der örtlichen Geflügelhaltungen, das Vorhandensein von 
Schlachtstätten sowie natürliche Grenzen und Überwachungsmöglichkeiten und das Vorhandensein von Ver-
arbeitungsbetrieben für Material der Kategorie 1 oder 2, soweit bekannt berücksichtigt.  
 
Bei Ausbruch der hochpathogenen aviären Influenza (Geflügelpest) als Seuche der Kategorie A hat die Vete-
rinärbehörde entsprechend den angegebenen Rechtsgrundlagen unverzüglich verschiedene Seuchenbe-
kämpfungsmaßnahmen in der Sperrzone anzuordnen. Die Verbreitung der Geflügelpest auf andere Bestände 
erfolgt insbesondere durch den Handel mit diesen Tieren, deren Eiern oder sonstigen Produkten. Eine Ver-
breitung kann auch indirekt erfolgen, z. B. durch kontaminierte (verunreinigte) Fahrzeuge, Personen, Geräte, 
Verpackungsmaterial, Kontakt zu Wildvögeln usw. Um einer Virusverschleppung aus infizierten Beständen 
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vorzubeugen, darf das Betreuungspersonal den Stall nur nach Schuh- und Kleidungswechsel sowie gründli-
cher Reinigung und Desinfektion verlassen. Alle Materialien und Geräte, die im Stallbereich verwendet wer-
den, müssen gründlich gereinigt und fachgerecht desinfiziert werden. 
 
Die getroffenen Maßnahmen sind geeignet aber auch erforderlich, um eine Verschleppung des Erregers der 
Geflügelpest möglichst zu verhindern bzw. möglichst frühzeitig zu erkennen.  
Andere, weniger belastende Maßnahmen, die den gleichen Schutzzweck erreichen, sind nicht erkennbar. Der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird gewahrt.  
 
Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung (zu IV.): 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 4 der VwGO wurde unter IV. die sofortige Vollziehung der unter I., II. und III. 
verfügten Maßnahmen im besonderen öffentlichen Interesse angeordnet. Eine Klage gegen diese Tierseu-
chenrechtliche Allgemeinverfügung hätte somit keine aufschiebende Wirkung. 
 
Es besteht ein besonderes öffentliches Interesse daran, dass die Festlegung der Schutzzone und der Über-
wachungszone und die damit einhergehenden notwendigen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen schnellst-
möglich wirksam und durchsetzbar werden. 
 
Käme es hierbei durch die aufschiebende Wirkung einer Klage zu einer zeitlichen Verzögerung, würde die 
Verbreitung der Geflügelpest begünstigt oder eine bereits stattgefundene Verschleppung erst später erkannt 
werden. Dadurch würden den betroffenen empfänglichen Tieren erhebliche, letztlich vermeidbare Leiden und 
Schäden sowie den Halterinnen und Haltern erhebliche wirtschaftliche Schäden zugefügt werden. 
 
Im Interesse einer effektiven Tierseuchenbekämpfung überwiegt das besondere öffentliche Interesse daran, 
dass auch während eines Klageverfahrens die erforderlichen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen durchgeführt 
werden können. Die Maßnahmen dienen dem Schutz sehr hoher Rechtsgüter. Die Gefahr der Weiterverbrei-
tung der Seuche und der damit verbundene wirtschaftliche Schaden sind höher einzuschätzen als persönliche 
Interessen an der aufschiebenden Wirkung als Folge eines eingelegten Rechtsbehelfs. 
 
Begründung zu V. 
 
Nach § 41 Absatz 4 Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) gilt ein Verwaltungsakt zwei 
Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben und damit im Sinne von § 43 Absatz 1 
VwVfG NRW als wirksam.  
 
Gemäß § 41 Absatz 4 Satz 4 VwVfG kann in einer Allgemeinverfügung wie dieser allerdings ein davon abwei-
chender Tag, frühestens jedoch der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. 
Aufgrund der Eilbedürftigkeit wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und das Inkrafttreten dieser 
tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügung für den 13. Dezember 2022 und damit einen Tag nach der ortsüb-
lichen Bekanntmachung im Amtsblatt des Hochsauerlandkreises angeordnet. 
 
Ihre Rechte (Rechtsbehelfsbelehrung): 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung können Sie vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jäger-
straße 1, binnen eines Monats nach Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift des/der Urkundenbeamten/in 
der Geschäftsstelle Klage erheben. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigne-
ten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die tech-
nischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 
3803). 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. 
Wird die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben, soll die angefochtene Verfügung in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
1.) Weitere Informationen zu der o.a. ERVV erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
2.) Eine Klageerhebung hätte gem. § 80 Abs. 2 Zff. 4 VwGO aufgrund der angeordneten sofortigen Voll-

ziehung keine aufschiebende Wirkung und würde Sie daher nicht von der Pflicht zur Beachtung bzw. 
Befolgung dieser Verfügung entbinden. 
Das Verwaltungsgericht Arnsberg kann die aufschiebende Wirkung der Klage auf Antrag wiederherstel-
len. Ein derartiger Antrag wäre beim Verwaltungsgericht in 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1, zu stellen. 
Diesem sollen zwei Kopien des entsprechenden Schriftsatzes beigefügt werden. Der Antrag kann auch 
bei der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts in Arnsberg zu Protokoll gegeben werden. 

 
Allgemeine Hinweise: 
 
1.) Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist dem Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 

des Hochsauerlandkreises, Dünnefeldweg 13, 59872 Meschede, 
 Tel.: 0291/94-1143, E-Mail: veterinaeramt@hochsauerlandkreis.de, sofort zu melden. 
 (§ 4 Tiergesundheitsgesetz) 
 
2.) Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften zur Bekämpfung der Geflügelpest zuwiderhandelt, han-

delt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet 
werden. (§ 32 Abs. 2 Nr. 4 Tiergesundheitsgesetz) 

 
Im Auftrag 
gez.  
Dr. Guzik 
 
 
181 TIERSEUCHENRECHTLICHE ALLGEMEINVERFÜGUNG ZUM SCHUTZ GEGEN DIE GEFLÜGEL-

PEST NR. 2/2022 VOM 12. DEZEMBER 2022 
 
In einem Geflügelbestand im Ortsteil Berghausen der Stadt Bad Berleburg im Kreis Siegen-Wittgenstein ist 
am 07. Dezember 2022 der Ausbruch des hochpathogenen aviären Influenzavirus (Geflügelpest) amtlich fest-
gestellt worden. 
 
Deshalb wird auf Grundlage der Artikel 60 bis 71 der Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. Artikel 11 bis 67 der 
Verordnung (EU) 2020/687 i. V. m. § 18 bis 33 der Geflügelpest-Verordnung Folgendes angeordnet bzw. 
bekanntgegeben: 
 
I. Um den Ausbruchsbetrieb im Ortsteil Berghausen der Stadt Bad Berleburg wird eine Überwachungs-

zone (früher „Beobachtungsgebiet“) mit einem Radius von zehn Kilometern festgelegt. Teile dieser 
Überwachungszone befinden sich im Hochsauerlandkreis. Die Grenzen dieser Überwachungszone wer-
den für den Hochsauerlandkreis wie folgt festgelegt und sind in dem folgenden Kartenausschnitt als 
blaue Linie dargestellt: 

 

 
Die o.a. interaktive Karte der Überwachungszone kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
unter www.hochsauerlandkreis.de eingesehen werden. 

 

http://www.justiz.de/
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II. Gleichzeitig werden folgende Seuchenbekämpfungsmaßnahmen angeordnet: 
 

 

Geltung für 

 

Ü
be

rw
ac

hu
ng

s-
zo

ne
 

1. Anzeigepflicht: Tierhaltende Betriebe haben dem Veterinäramt unverzüglich die Anzahl der ge-
haltenen Vögel unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres Standorts und der verendeten gehal-
tenen Vögel, sowie jede Änderung anzuzeigen. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 5 und § 27 Abs. 3 Geflügelpest-Verordnung)  

x 

2. Beförderungsverbot: Auf öffentlichen oder privaten Straßen oder Wegen, ausgenommen auf 
betrieblichen Wegen, dürfen gehaltene Vögel, Eier oder Tierkörper gehaltener Vögel nicht be-
fördert werden. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 5 Geflügelpest-Verordnung) 

 

3. Beförderungsverbot: Die Beförderung von frischem Fleisch von Geflügel aus einer Schlacht-
stätte, einem Zerlegebetrieb oder einem Kühlhaus ist verboten. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 3 Geflügelpest-Verordnung)  

 

4.1 Verbringungsverbot: Folgende Tiere und Erzeugnisse dürfen nicht in oder aus einem Bestand 
verbracht werden: 

 

f) Geflügel zur Erzeugung von Fleisch, Konsumeiern oder sonstigen Erzeugnissen x 

g) in Gefangenschaft gehaltene Vögel, die nicht unter Ziffer 4.1 a) fallen, einschließlich Vögel, 
die für Tierschauen, Wettflüge, Ausstellungen, Turnierkämpfe, zur Zucht oder zum Verkauf 
gehalten werden 

x 

h) Fleisch von Geflügel und Federwild, x 

i) Eier x 

j) sonstige Erzeugnisse und tierische Nebenprodukte, die von Geflügel und Federwild stam-
men, 

x 

Ausgenommen hiervon sind  

- Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die als sichere Waren gelten. Als sicher gelten die Wa-
ren nach Anhang VII der VO (EU) 2020/687, das sind insbesondere Fleisch und Milch, die 
in bestimmter Weise behandelt wurden. Einzelheiten können beim Veterinäramt erfragt 
werden. 

- Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die der einer Behandlung nach Anhang VII der VO (EU) 
2020/687 unterzogen wurden, das sind bestimmte Wärmebehandlungsverfahren. 

- Erzeugnisse oder sonstige seuchenrelevante Materialien, die vor Beginn der Seuche, d. h. 
vor dem 02.12.2022 gewonnen oder erzeugt wurden. 

- Erzeugnisse, die in der Schutzzone hergestellt wurden und von Vögeln gewonnen wurden, 
die außerhalb der Schutzzone gehalten wurden. 

- Folgeprodukte dieser aufgezählten Erzeugnisse. 

Auskünfte zu den vorgenannten gesetzlichen Ausnahmen erteilt das Veterinäramt des Hoch-
sauerlandkreises. Für Verbringungen, die nicht kraft Gesetzes von den Verboten unter Nr. 4 
ausgenommen sind, kann im Einzelfall auf Antrag eine behördliche Ausnahmegenehmigung in 
Betracht kommen, die vorher beim Veterinäramt des Hochsauerlandkreises einzuholen wäre. 

(Art. 27 Abs. 1 bis Abs. 4 und Art. 42 VO (EU) 2020/687 i. V. m. Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. 
m. § 21 Abs. 6 Nr. 1 und § 27 Abs. 4 Nr. 1 Geflügelpest-Verordnung) 

x 

4.2 Verbringungsverbot: Futtermittel dürfen nicht aus einem Bestand verbracht werden  
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5. Aufstallungspflicht: Tierhaltende Betriebe haben alle gehaltenen Vögel (Aves) von freilebenden 
Vögeln abzusondern. Gehaltene Vögel sind mit Ausnahme von Tauben in geschlossenen Stäl-
len oder unter einer Schutzvorrichtung zu halten, die aus einer überstehenden, nach oben gegen 
Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln 
gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss. 
(Art. 25 Abs. 1 a) und Art. 40 VO (EU) 2020/687 i. V. m. Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 
Abs. 2 und § 13 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung) 

 

6. Eigenüberwachung: Tierhaltende Betriebe haben eine zusätzliche Überwachung im Betrieb 
durchzuführen, indem die gehaltenen Vögel einmal am Tag auf Veränderungen zu prüfen sind 
(gesteigerte Todesrate, verringerte Beweglichkeit der Tiere, signifikanter Anstieg oder Rück-
gang der Produktionsdaten). Jede erkennbare Änderung ist dem Veterinäramt unverzüglich te-
lefonisch mitzuteilen (Tel.: 0291 / 94-1143). 
(Art. 25 Abs. 1 b) und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

x 

7. Schadnagerbekämpfung: Tierhaltende Betriebe haben Maßnahmen zur Bekämpfung von Insek-
ten und Nagetieren sowie anderer Seuchenvektoren im Betrieb und um den Betrieb herum ord-
nungsgemäß anzuwenden und hierüber Aufzeichnungen zu führen. 
(Art. 25 Abs. 1 c) und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

x 

8. Hygienemaßnahmen: Tierhaltende Betriebe haben an allen Zufahrts- und Abfahrtswegen täglich 
Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen. Hierzu sind die auf der Webseite des DVG unter 
https://www.desinfektion-dvg.de gelisteten Desinfektionsmittel für Stallungen zu verwenden. 
(Art. 25 Abs. 1 d) und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

x 

9. Hygienemaßnahmen: Tierhaltende Betriebe haben zum Schutz vor biologischen Gefahren si-
cherzustellen, dass jegliche Personen, die mit den gehaltenen Vögeln im Betrieb in Berührung 
kommen oder den Betrieb betreten oder verlassen, Hygienemaßnahmen beachten, insbeson-
dere gelten folgende Maßnahmen: 

 

- Die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels sind 
gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren zu sichern. 

 

- Die Ställe und sonstigen Standorte dürfen von betriebsfremden Personen nur mit betriebs-
eigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden. Diese ist nach dem 
Verlassen abzulegen und bei Mehrwegschutzkleidung regelmäßig bei mind. 60 °C zu wa-
schen, Einwegschutzkleidung ist nach Gebrauch unschädlich in einer vor unbefugtem Zu-
griff geschützten Restmülltonne zu entsorgen. 

x 

- Schutzkleidung von Betriebsangehörigen ist ebenfalls nach Gebrauch unverzüglich zu rei-
nigen und zu desinfizieren bzw. Einwegschutzkleidung ist nach Gebrauch unverzüglich un-
schädlich zu beseitigen. 

x 

- Nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel sind die dazu eingesetzten Gerät-
schaften und der Verladeplatz zu reinigen und zu desinfizieren und nach jeder Ausstallung 
sind die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Ge-
genstände zu reinigen und zu desinfizieren. 

x 

- Betriebseigene Fahrzeuge sind abweichend von § 17 Abs. 1 der Viehverkehrsverordnung 
unmittelbar nach Abschluss eines Geflügeltransports auf einem befestigten Platz zu reini-
gen und zu desinfizieren. 

x 

- Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung eingesetzt 
und in mehreren Ställen oder von mehreren Betrieben gemeinsam benutzt werden, sind 
jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall bzw. bei Benutzung in mehreren Betrie-
ben im abgebenden Betrieb vor der Abgabe zu reinigen und zu desinfizieren. 

x 

- Der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeten 
Geflügels sind nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, zu reinigen und 
zu desinfizieren. 

x 

- Eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zum 
Wechseln und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe ist vorzuhalten. 

x 

https://www.desinfektion-dvg.de/index.php?id=1789
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- Vor dem Betreten und nach dem Verlassen der Stallungen sind die Hände (mit Seife) zu 
reinigen und anschließend zu desinfizieren (Handdesinfektionsmittel), 

- Es ist eine strikte Trennung von Straßen- und Stallkleidung einzuhalten. 

- Schuhe sind bei Betreten und Verlassen der Stallung zu reinigen und zu desinfizieren. 

(Art. 25 Abs. 1 e) und Art. 40 VO (EU) 2020/687 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 2 und § 27 Abs. 4 Nr. 2 
und § 6 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung) 

x 

10. Aufzeichnungspflicht: Tierhaltende Betriebe haben eine vollständige Aufzeichnung über alle 
Personen zu führen, die den Betrieb besuchen, und dem Veterinäramt auf Anfrage zur Verfü-
gung zu stellen. Das gilt nicht für Besucher, die bei einem geschlossenen System keinen Zugang 
zur Tierhaltung hatten. 
(Art. 25 Abs. 1 f) und Abs. 2 und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

x 

11. Tierkörperbeseitigung: Tierhaltende Betriebe haben ganze Tierkörper und Teile von toten oder 
getöteten gehaltenen Vögeln als Material der Kategorie 2 nach den Vorgaben der VO (EU) 
1069/2009 bei folgendem beauftragten Entsorgungsunternehmen ordnungsgemäß zu beseiti-
gen: 
 
Rendac Icker GmbH & Co. KG, Neuer Weg 4, 59505 Bad Sassendorf 
Tel. 0800 77 93 333 (Abholung) 
 
(Art. 25 Abs. 1 g) und Abs. 2 und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

x 

12. Freilassen von Vögeln: Niemand darf gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestands 
freilassen. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 4 und § 27 Abs. 4 Nr. 3 Geflügelpest-Verord-
nung) 

x 

13. Veranstaltungen: Die Durchführung von Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten oder Veran-
staltungen ähnlicher Art ist verboten. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 6 und § 27 Abs. 4 Nr. 4 Geflügelpest-Verord-
nung) 

x 

14. Transport: Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von 
Geflügel, tierische Nebenprodukte von Geflügel, Futtermittel und sonstige Materialien, die Trä-
ger des hochpathogenen aviären Influenzavirus sein können, befördert worden sind, sowie Fahr-
zeuge, mit denen ein Bestand mit gehaltenen Vögeln befahren worden ist, sind unverzüglich 
nach jeder Beförderung nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde zu reinigen und zu 
desinfizieren. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 7 und § 27 Abs. 4 Nr. 5 Geflügelpest-Verord-
nung) 

x 

 
III. Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Ziffer. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird die sofortige Voll-

ziehung der unter I. und II. aufgeführten Anordnungen in besonderem öffentlichen Interesse angeordnet. 
 
IV. Diese Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung tritt am 13. Dezember 2022 und damit einen Tag nach 

der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Begründung zu den Anordnungen I. und II.: 
 
Die Geflügelpest ist eine hoch infektiöse und von hoher Mortalität gekennzeichnete Viruserkrankung von Ge-
flügel und anderen Vögeln, die schnell epidemische Ausmaße annehmen und die Gesundheit von Tieren 
ernsthaft gefährden sowie die Produktivität der Geflügelwirtschaft stark beeinträchtigen kann.  
 
Die Kreisordnungsbehörde ist nach § 1 der Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Tiergesund-
heit, Tierseuchenbekämpfung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte sowie zur Übertragung von Ermäch-
tigungen zum Erlass von Tierseuchenverordnungen für den Erlass von Tierseuchenverfügungen zum Schutz 
von den von dem hochpathogenen aviären Influenzavirus (Geflügelpest) ausgehenden Gefahren zuständig. 
 
Die Bekämpfung der Geflügelpest ist im EU-Recht in der VO (EU) 2016/429 und VO (EU) 2020/687 geregelt. 
Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine bekämpfungspflichtige Seuche der Kategorie A nach Art. 5 Abs. 
1 iv) i. V. m. Art. 9 Abs. 1 a) VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 1 Nr. 1 und Art. 2 i. V. m. dem Anhang der VO (EU) 
2018/1882. Somit gelten die vorgegebenen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen.  
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Art. 71 der VO (EU) 2016/429 eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, zusätzlich zu den Seuchenbe-
kämpfungsmaßnahmen nach europäischem Recht nationale Maßnahmen festzulegen, sofern die nationalen 
Maßnahmen diesem - dem europäischem Recht - genügen und zur Bekämpfung der Ausbreitung der Seuche 
erforderlich und verhältnismäßig ist. Die nationale Geflügelpest-Verordnung gilt somit in allen Teilen weiter, 
sofern sie nicht geringere Anforderungen als das europäische Recht stellt oder diesem widerspricht und die 
Maßnahmen erforderlich und verhältnismäßig sind.  
 
Der aktuelle Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza (Geflügelpest) im Ortsteil Berghausen der Stadt 
Bad Berleburg im Kreis Siegen-Wittgenstein ist am 07. Dezember 2022 amtlich festgestellt worden. 
 
Ist die Geflügelpest in einem Betrieb amtlich festgestellt, so legt die zuständige Behörde eine Sperrzone fest, 
bestehend aus einer Schutzzone von mindestens 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb und einer Überwa-
chungszone von mindestens 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb. Diese Zonen sind auch festzulegen, 
wenn der Ausbruch in einem benachbarten Landkreis liegt und der Radius sich bis in das Gebiet des eigenen 
Landkreises erstreckt. Im Grenzbereich ist die Zone dann fortzuführen.  
 
Die Überwachungszone entspricht dem früheren Beobachtungsgebiet nach nationalem Recht und kann frü-
hestens nach 30 Tagen aufgehoben werden. Das ergibt sich aus Art. 60 b) VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 39 
Abs. 1 i. V. m. Anhang V und Anhang XI der VO (EU) 2020/687. Beide Zonen bleiben bestehen, bis die jewei-
lige Festsetzung wieder aufgehoben wird. 
 
Bei der Festlegung der Überwachungszone wurde gemäß Art. 64 Abs. 1 VO (EU) 2016/429 insbesondere die 
geografische Lage, die Ergebnisse durchgeführter epidemiologischer Untersuchungen und Ergebnisse von 
Labortests berücksichtigt. 
 
Zusätzlich wurden Strukturen des Handels und der örtlichen Geflügelhaltungen, das Vorhandensein von 
Schlachtstätten sowie natürliche Grenzen und Überwachungsmöglichkeiten und das Vorhandensein von Ver-
arbeitungsbetrieben für Material der Kategorie 1 oder 2, soweit bekannt berücksichtigt.  
 
Bei Ausbruch der hochpathogenen aviären Influenza (Geflügelpest) als Seuche der Kategorie A hat die Vete-
rinärbehörde entsprechend den angegebenen Rechtsgrundlagen unverzüglich verschiedene Seuchenbe-
kämpfungsmaßnahmen in der Sperrzone anzuordnen. Die Verbreitung der Geflügelpest auf andere Bestände 
erfolgt insbesondere durch den Handel mit diesen Tieren, deren Eiern oder sonstigen Produkten. Eine Ver-
breitung kann auch indirekt erfolgen, z. B. durch kontaminierte (verunreinigte) Fahrzeuge, Personen, Geräte, 
Verpackungsmaterial, Kontakt zu Wildvögeln usw. Um einer Virusverschleppung aus infizierten Beständen 
vorzubeugen, darf das Betreuungspersonal den Stall nur nach Schuh- und Kleidungswechsel sowie gründli-
cher Reinigung und Desinfektion verlassen. Alle Materialien und Geräte, die im Stallbereich verwendet wer-
den, müssen gründlich gereinigt und fachgerecht desinfiziert werden. 
 
Die getroffenen Maßnahmen sind geeignet aber auch erforderlich, um eine Verschleppung des Erregers der 
Geflügelpest möglichst zu verhindern bzw. möglichst frühzeitig zu erkennen.  
Andere, weniger belastende Maßnahmen, die den gleichen Schutzzweck erreichen, sind nicht erkennbar. Der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird gewahrt.  
 
Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung (zu III.): 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 4 der VwGO wurde unter III. die sofortige Vollziehung der unter I. und II. 
verfügten Maßnahmen im besonderen öffentlichen Interesse angeordnet. Eine Klage gegen diese Tierseu-
chenrechtliche Allgemeinverfügung hätte somit keine aufschiebende Wirkung. 
 
Es besteht ein besonderes öffentliches Interesse daran, dass die Festlegung der Überwachungszone und die 
damit einhergehenden notwendigen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen schnellstmöglich wirksam und durch-
setzbar werden. 
 
Käme es hierbei durch die aufschiebende Wirkung einer Klage zu einer zeitlichen Verzögerung, würde die 
Verbreitung der Geflügelpest begünstigt oder eine bereits stattgefundene Verschleppung erst später erkannt 
werden. Dadurch würden den betroffenen empfänglichen Tieren erhebliche, letztlich vermeidbare Leiden und 
Schäden sowie den Halterinnen und Haltern erhebliche wirtschaftliche Schäden zugefügt werden. 
 
Im Interesse einer effektiven Tierseuchenbekämpfung überwiegt das besondere öffentliche Interesse daran, 
dass auch während eines Klageverfahrens die erforderlichen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen durchgeführt 
werden können. Die Maßnahmen dienen dem Schutz sehr hoher Rechtsgüter. Die Gefahr der Weiterverbrei-
tung der Seuche und der damit verbundene wirtschaftliche Schaden sind höher einzuschätzen als persönliche 
Interessen an der aufschiebenden Wirkung als Folge eines eingelegten Rechtsbehelfs. 
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Begründung zu IV. 
 
Nach § 41 Absatz 4 Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) gilt ein Verwaltungsakt zwei 
Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben und damit im Sinne von § 43 Absatz 1 
VwVfG NRW als wirksam.  
 
Gemäß § 41 Absatz 4 Satz 4 VwVfG kann in einer Allgemeinverfügung wie dieser allerdings ein davon abwei-
chender Tag, frühestens jedoch der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. 
Aufgrund der Eilbedürftigkeit wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und das Inkrafttreten dieser 
tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügung für den 13. Dezember 2022 und damit einen Tag nach der ortsüb-
lichen Bekanntmachung im Amtsblatt des Hochsauerlandkreises angeordnet. 
 
Ihre Rechte (Rechtsbehelfsbelehrung): 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung können Sie vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jäger-
straße 1, binnen eines Monats nach Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift des/der Urkundenbeamten/in 
der Geschäftsstelle Klage erheben. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigne-
ten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die tech-
nischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 
3803). 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. 
Wird die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben, soll die angefochtene Verfügung in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
1.) Weitere Informationen zu der o.a. ERVV erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
2.) Eine Klageerhebung hätte gem. § 80 Abs. 2 Zff. 4 VwGO aufgrund der angeordneten sofortigen Voll-

ziehung keine aufschiebende Wirkung und würde Sie daher nicht von der Pflicht zur Beachtung bzw. 
Befolgung dieser Verfügung entbinden. 

 Das Verwaltungsgericht Arnsberg kann die aufschiebende Wirkung der Klage auf Antrag wiederherstel-
len. Ein derartiger Antrag wäre beim Verwaltungsgericht in 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1, zu stellen. 
Diesem sollen zwei Kopien des entsprechenden Schriftsatzes beigefügt werden. Der Antrag kann auch 
bei der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts in Arnsberg zu Protokoll gegeben werden. 

 
Allgemeine Hinweise: 
 
1.) Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist dem Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 

des Hochsauerlandkreises, Dünnefeldweg 13, 59872 Meschede, 
 Tel.: 0291/94-1143, E-Mail: veterinaeramt@hochsauerlandkreis.de, sofort zu melden. 
 (§ 4 Tiergesundheitsgesetz) 
 
2.) Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften zur Bekämpfung der Geflügelpest zuwiderhandelt, han-

delt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet 
werden. (§ 32 Abs. 2 Nr. 4 Tiergesundheitsgesetz) 

 
Im Auftrag 
gez.  
Dr. Guzik 
 
 
182 BEKANNTMACHUNG DER SAUERLÄNDER BESUCHERBERGWERK GGMBH 
 
Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages der Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH i. V. m. § 53 Abs. 1 der 
Kreisordnung NRW i. V. m. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c der Gemeindeordnung NRW wird der 

http://www.justiz.de/
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Jahresabschluss 2021 der Sauerländer Besucherbergwerk GmbH und der Bestätigungsvermerk des mit der 
Prüfung beauftragten Wirtschaftsprüfers wie folgt bekannt gemacht: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss der Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH, Bestwig, – bestehend aus der 
Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 
31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
– geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH, Bestwig, 
für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2021 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-

sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 01.01. bis zum 31.12.2021 und 
 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 
ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-
hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-
ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtig-
ten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-
gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-
möglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
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Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 

Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reak-
tion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Au-
ßerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-
trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 
 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte 
und damit zusammenhängenden Angaben. 
 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewand-
ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä-
tigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt. 
 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und 
das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 
 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir 
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
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sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter-
nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Der Jahresabschluss 2021 mit Lagebericht liegt bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur 
Einsichtnahme während der Dienststunden im Kreishaus Meschede, Steinstraße 27, 59872 Meschede, Zim-
mer 484, aus. 
 
Meschede, 02.12.2022 
 
gez. 
Wolfgang Meier  
Geschäftsführer 
 
 


